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§ 1 -  Allgemeines 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich. Etwaige abweichende Bedingun-
gen des Kunden verpflichten uns nur, wenn 
und soweit wir ihnen ausdrücklich unter Ver-
zicht auf unsere Bedingungen schriftlich zuge-
stimmt haben. Unser Schweigen auf derartige 
abweichende Bestimmungen gilt insbesondere 
nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Der-
artigen abweichenden Bedingungen oder Ge-
genbestätigungen des Kunden wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Unsere Verkaufs-
bedingungen gelten nur gegenüber Unterneh-
men im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.  

§ 2 -  Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Lieferung von 
Produkten aus dem gegenwärtigen Lieferpro-
gramm und Sonderanfertigungen speziell für 
den Besteller. Soweit vereinbart, kann auch 
die Montage übernommen werden. 

(2) Der Lieferumfang richtet sich nach unserer 
schriftlichen Bestätigung. Eine Bezugnahme 
auf DIN-Vorschriften ist Leistungsbeschrei-
bung und keine Zusicherung von Eigenschaf-
ten. Geringfügige Abweichungen von den in 
der Leistungsbeschreibung angegebenen 
Werten sind hinzunehmen. Konstruktive Än-
derungen, die im Interesse einer ordnungs- 
und zweckdienlichen Auftragsausfüllung not-
wendig sind, werden ohne besondere Be-
nachrichtigung vorgenommen. Gleiches gilt 
für technische Verbesserungen. 

(3) Sämtliche Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Bestellungen können schriftlich, 
mündlich, fernmündlich oder im Wege unse-
res Internetonlineshops vorgenommen wer-
den. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 
145 BGB zu qualifizieren, so können wir die-
ses innerhalb von 2 Wochen durch Zusen-
dung der Ware oder durch eine Auftragsbe-
stätigung annehmen. Auftragsbestätigungen 
müssen schriftlich abgefasst sein. Mündliche 
Angebote und alle etwaigen mündlichen Zu-
sagen von Vertretern, Verkäufern oder Mitar-
beitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen 
und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt 
auch für solche schriftlichen Unterlagen, die 
als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unse-
rer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

§ 3 -  Preise 

(1) Inlandsaufträge: Der Mindestauftragswert 
beträgt EUR 25,- (exkl. MwSt). Sollte der Min-
destauftragswert nicht erreicht werden, wird 
ein Zuschlag bis zum Erreichen des  
Mindestauftragswertes dazu gerechnet.  
Auslandsaufträge: Der Mindestauftragswert 
beträgt EUR 50,- (exkl. MwSt). Sollte der Min-
destauftragswert nicht erreicht werden, wird 
ein Zuschlag bis zum Erreichen des Min-
destauftragswertes dazu gerechnet. 

(2) Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich 
der gesetzlichen Umsatzsteuer ausschließlich 
Fracht und Verpackung. Die Verpackung wird 
zu den üblichen Preisen gesondert in Rech-
nung gestellt. 

(3) Wir behalten uns das Recht vor, unsere 
Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschlüssen oder Material-
preisänderungen eintreten. Diese werden wir 
dem Kunden auf Verlagen nachweisen.  

(4) Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene 
Leistung gefordert und wird aus anderen, von 
uns nicht zu vertretenden Gründen -
insbesondere wegen der Beschaffenheit der 
Vorleistung eines anderen Unternehmens - 
ein erhöhter Leistungsaufwand erforderlich, so 

haben wir wegen der Mehrleistung Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung, auch wenn 
wir diesen Anspruch dem Besteller nicht vor 
Leistungsbeginn angezeigt haben oder anzei-
gen konnten. 

(5) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer 
schriftlicher Vereinbarung.  

(6) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne 
Abzug sofort ab Rechnungserhalt zur Zahlung 
fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln be-
treffend die Folgen des Zahlungsverzuges. 
Weitere Regelungen zu den Zahlungsbedin-
gungen finden sich in § 7 Zahlungen  

§ 4 -  Lieferzeit 

(1) Lieferfristen beginnen mit unserer Auftragsbe-
stätigung, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten 
der Ausführung geklärt sind und alle sonstigen 
vom Besteller zu erfüllenden Voraussetzun-
gen vorliegen; entsprechendes gilt für Liefer-
termine. Angegebene Lieferfristen gelten nur 
annähernd, es sei denn, sie werden verbind-
lich vereinbart. Lieferungen vor Ablauf der Lie-
ferzeit und Teillieferungen sind zulässig. Als 
Liefertag gilt der Tag der Meldung der Ver-
sandbereitschaft, anderenfalls der Tag der 
Absendung oder bei Montage der Tag des 
Beginns der Aufstellung. 

(2) Vereinbarte Lieferfristen und -termine verlän-
gern oder verschieben sich unbeschadet un-
serer Rechte aus Verzug des Bestellers um 
den Zeitraum, um den der Besteller mit seinen 
Verpflichtungen im Rückstand ist. Geraten wir 
in Verzug, kann der Besteller eine angemes-
sene Nachfrist setzen und nach deren Ablauf 
insoweit vom Vertrag zurücktreten, als eine 
Erfüllung für ihn kein Interesse hat. 

(3) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, 
die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
und einer angemessenen Anlaufzeit hinaus-
zuschieben oder wegen des noch nicht erfüll-
ten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zu-
rückzutreten. Der höheren Gewalt stehen 
Streik, Aussperrung oder unvorhergesehene 
Umstände, zum Beispiel Betriebsstörungen, 
Ausschuss und Nachbehandlung gleich, die 
uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutba-
rer Anstrengungen unmöglich machen; den 
Nachweis dafür haben wir zu führen. Dies gilt 
auch, wenn die vorgenannten Behinderungen 
während eines Verzuges oder bei einem Un-
terlieferanten eintreten. 

(4) Der Besteller kann uns schriftlich auffordern, 
innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob 
wir zurücktreten oder innerhalb einer ange-
messenen Nachfrist liefern wollen. Erklären 
wir uns nicht, kann der Besteller vom nicht er-
füllten Teil des Vertrages zurücktreten. 

§ 5 -  Gefahrübergang, Abnahme 

(1) Bei Lieferung von Produkten geht die Gefahr 
der Verschlechterung oder des Unterganges 
auf den Besteller über, sobald die Produkte 
unser Werk verlassen. Dies gilt auch in dem 
Falle, dass wir den Transport mit eigenen Be-
förderungsmitteln durchführen, soweit die 
Verschlechterung oder der Untergang zufällig 
erfolgen. Wird das Verlassen der Produkte 
aus dem Werk ohne unser Verschulden ver-
zögert oder unmöglich, geht die Gefahr mit 
dem Zeitpunkt der Meldung der Versandbe-
reitschaft auf den Besteller über. Sofern der 
Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung eindecken; 
die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Kunde. 

(2) Bei Sonderanfertigungen sind Umfang und 
Bedingungen der Abnahme bis zum Vertrags-
schluss festzulegen. Die Abnahme hat auf 
Kosten des Bestellers unverzüglich nach ge-
meldeter Abnahmebereitschaft im Lieferwerk 
oder nach vereinbarter Montage zu erfolgen. 
Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig 

oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die 
Ware zu versenden oder auf Kosten und Ge-
fahr des Bestellers zu lagern. Damit gilt die 
Ware als abgenommen. Geringfügige Mängel 
berechtigen den Besteller nicht zur Verweige-
rung der Abnahme. Die Weigerung der Ab-
nahme durch den Besteller hindert die Fällig-
keit unserer Forderungen nicht. 

§ 6 -  Pflichten des Bestellers 

(1) Der Besteller hat die ihm obliegenden Leis-
tungen rechtzeitig und ordnungsgemäß zu er-
bringen, insbesondere auch unsere Konstruk-
tionspläne unverzüglich nach Erhalt zu prüfen 
und mit seinem Einverständnisvermerk oder 
seinen Änderungswünschen an uns zurück-
zusenden. Soweit der Besteller seine Mitwir-
kungspflichten z.B. Beibringung einer Bauge-
nehmigung oder aller sonst erforderlichen 
Genehmigungen nicht ordnungsgemäß oder 
rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, die Leis-
tung zu verweigern und von der Gewährleis-
tung befreit. Weitergehende Rechte bleiben 
unberührt; die Geltendmachung der uns 
dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten 
behalten wir uns vor.  

(2) Bei Lieferung frei Verwendungsstelle hat der 
Besteller für Zufahrtswege zu sorgen, die für 
Schwerstfahrzeuge befahrbar sind. Fahrzeuge 
sind sofort zu entladen, spätestens innerhalb 
einer Stunde. Erhebliche Überschreitungen 
der Entladezeit sowie vor oder während der 
Entladung eintretende erhebliche Wartezeiten 
sind uns gesondert zu vergüten. 

(3) Haben wir Montagearbeiten übernommen, 
muss die Baustelle einschließlich der Zufahrt 
für die Dauer der Montagearbeiten in einem 
Zustand erhalten werden, der eine reibungs-
lose Durchführung der Montage gestattet. 
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der 
Belastbarkeit der zu befahrenden Flächen und 
der Kranstandplätze. Alle bauseits zu erbrin-
genden Vorleistungen müssen maßgenau 
sein. Zur Montage werden vom Auftraggeber 
notwendige Hebegeräte, wie z.B. Gabelstap-
ler, Kran etc. kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Wartezeiten und Mehraufwendungen, insbe-
sondere Mehrleistungen, die zur Beseitigung 
von Montagehindernissen erbracht werden 
müssen, sind gesondert zu vergüten, auch 
wenn wir den Anspruch nicht vor Beginn der 
Leistung angekündigt haben. Der Auftragge-
ber muss den Verlauf von Versorgungsleitun-
gen (Strom, Gas, Telefon, Wasser usw.) und 
Entsorgungsleitungen genau angeben. Glei-
ches gilt für Besonderheiten der Auf-
stellfläche, z.B. der Untergrundbeschaffenheit. 
Bei falschen oder unvollständigen Angaben 
haftet der Besteller für alle daraus entstehen-
den Schäden. 

(4) Alle Anschlussarbeiten sind bauseits zu 
erbringen. Strom- und Wasserversorgung sind 
vom Auftraggeber bis zur Abnahme kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. Auch Schnurgerüs-
te, Achsen und Meterrisse sowie amtlich ge-
forderte Vermessungs- oder Einmessungsar-
beiten sind bauseitig zu stellen, falls nichts 
anderes vereinbart ist. 

(5) Fußböden, Kanäle usw. müssen so beschaf-
fen sein, dass sie die Lasten des Autokranes 
einschließlich der Fertigteile aufnehmen, ge-
gebenenfalls entsprechend abgestützt oder 
aufgefüllt werden. 

(6) Für unser Material und Werkzeug hat der 
Besteller ständig kostenlos einen abschließ-
baren Raum bereitzuhalten. Bei Schweiß-, 
Löt- und ähnlichen Arbeiten muss er die erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen 
(Brandwachen, Feuerlöschmaterial, etc.). 

(7) Für unser Personal ist ständig kostenlos ein 
geeigneter Aufenthaltsraum zur Verfügung zu 
stellen. 
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(8) Erklärt der Käufer vor Herstellung der bestell-
ten Ware, diese nicht abnehmen zu wollen, 
hat er 40% des Vertragswertes als Entschädi-
gung für entgangenen Gewinn und entstan-
dene Kosten zu zahlen. 

§ 7 -  Zahlungen 

(1) Zahlungen sind kostenfrei an uns zu leisten. 

(2) Für die Lieferung von Produkten aus dem 
gegenwärtigen Lieferprogramm sind Zahlun-
gen grundsätzlich mit der Lieferung sofort fäl-
lig. Beinhaltet der Vertrag auch Montageleis-
tungen, so sind die sich auf die Montageleis-
tungen beziehenden Zahlungen grundsätzlich 
mit Abschluss der Montageleistungen fällig. 

(3) Mangels abweichender Vereinbarungen sind 
bei Sonderanfertigungen Zahlungen ohne Ab-
zug wie folgt fällig: 

1/3  bei Auftragserteilung, 
1/3  bei Fertigstellung der Teile im Werk 

(Versandbereitschaft), 
1/3  bei Lieferung oder Montage. 

(4) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist mit jeder 
Zahlung fällig. 

(5) Die Aufrechnung gegenüber unseren Zah-
lungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, dass die zur Aufrechnung gestellte Ge-
genforderung von uns anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt ist. Die Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechtes wegen etwaiger Ge-
genansprüche ist nur zulässig, soweit die Ge-
genansprüche auf demselben Vertragsver-
hältnis beruhen; das Zurückbehaltungsrecht 
kann nur ausgeübt werden bis zur Höhe des 
Betrages, der dem Wert des Gegenanspruchs 
oder den voraussichtlichen Kosten der Män-
gelbeseitigung entspricht. 

§ 8 -  Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kauf-
sache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsa-
che zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der 
Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Kunden – abzüglich angemessener Ver-
wertungskosten – anzurechnen.  

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, muss der Kunde diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. 
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für 
den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich USt) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft wor-
den ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung er-
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-
zug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenz-

verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstel-
lung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können 
wir verlangen, dass der Kunde uns die abge-
tretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterla-
gen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsa-
che durch den Kunden wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließ-
lich USt) zu den anderen verarbeiteten Ge-
genständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbe-
halt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließ-
lich MWSt) zu den anderen vermischten Ge-
genständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Kunden als Hauptsache anzu-
sehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kun-
de anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Kunde verwahrt das so entstandene Alleinei-
gentum oder Miteigentum für uns. 

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung der Kaufsache mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten er-
wachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden inso-
weit freizugeben, als der realisierbare Wert 
unserer Sicherheiten die zu sichernde Forde-
rung um mehr als 10% übersteigt; die Aus-
wahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns. 

§ 9 -  Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-
ten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, 
sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung 
in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lie-
ferung einer neuen mangelfreien Sache be-
rechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung tra-
gen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe 
des Kaufpreises. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der 
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen. Wird die 
Brauchbarkeit für den nach dem Vertrage vo-
rausgesetzten Zweck durch den Mangel nicht 
wesentlich beeinträchtigt, steht dem Kunden 
nur ein Minderungsrecht zu. 

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Kunde Schadensersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz o-
der grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverlet-
zung angelastet wird, ist die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern wir schuldhaft eine wesentli-
che Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz. 

(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. 

(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrüber-
gang. 

(9) Für die Ausführung von Bauarbeiten leisten 
wir Gewähr nach Maßgabe der VOB Teil B § 
13 in der jeweils gültigen Fassung, mit folgen-
der Maßgabe: 

a) Kosten eigenmächtiger Nachbesserungs-
arbeiten, Arbeiten, die der Auftraggeber 
ohne unsere schriftliche Zustimmung vor-
nimmt oder durch Dritte vornehmen lässt, 
tragen wir nicht. Erhöht sich infolge sol-
cher Arbeiten der für die Nachbesserung 
erforderliche Aufwand, hat der Auftragge-
ber die Mehrkosten zu vergüten. 

b) Natürliche Verfärbungen oder mindere 
Farbabzeichnungen der Bauteile und 
Kalkausblühungen auf sichtbaren Flä-
chen sind naturbedingt und rechtfertigen 
keine Gewährleistungsansprüche. Wir 
haften nicht dafür, dass Gebäude oder 
Gebäudeteile sich für andere als die bei 
Vertragsabschluss vorgesehene Nut-
zungsart eignen. 

§ 10 -  Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz als in § 9 vorgesehen, ist – ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend ge-
machten Anspruches – ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprü-
che aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder we-
gen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gem. § 823 BGB.  

(2) Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit 
der Kunde anstelle eines Anspruches auf Er-
satz des Schadens statt der Leistung Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(3) Soweit gesetzlich zulässig, beschränkt sich 
die Haftung für versicherbare Schäden dem 
Grund und der Höhe nach auf Schäden, die 
durch eine bestehende gesetzliche Haft-
pflichtversicherung abgedeckt sind. 

(4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns 
gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche Schadensersatzhaftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 11 -  Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für Zahlungen ist Rendsburg, für 
alle sonstigen Verpflichtungen der Ort des Lie-
ferwerkes. 

(2) Gerichtsstand ist Rendsburg, auch für Klagen 
im Wechsel- und Scheckprozess. Wir sind be-
rechtigt, dem Besteller an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen. 

§ 12 -  Anwendbares Recht 

Für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Be-
steller und uns gilt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, unter Aus-
schluss des Haager Kaufrechtsabkommens. 

§ 13 -  Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden oder sollte sich in dem Vertrag eine 
Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt wer-
den. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
oder zur Ausführung der Lücke soll eine an-
gemessene Regelung treten, die, soweit recht-
lich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem 
Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt ha-
ben oder nach dem Sinn und Zweck dieses 
Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den 
Punkt bedacht hätten. 


